
UNSER PERSÖNLICHER
MIKROKOSMOS
Vielen von uns hängt es vermutlich schon zum Hals heraus: Die Pandemie dominiert unser 
Leben seit mehr als eineinhalb Jahren. Was uns derzeit weltweit mit Sicherheit eint: Jeder 
wünscht sich eine Welt zurück, die von der Bedrohung befreit worden ist. Wie auch immer 
jeder diese Bedrohung für sich definiert.

Wenn man versucht, unsere Causa Prima mit purer Logik – losgelöst von Politik, Dogma, 
Glauben und Überzeugung – zu lösen, wird man zwangsläufig zur Auffassung gelangen, dass 
eine Lösung des Problems nur unter gemeinschaftlichem Zusammenwirken gelingen kann. 
Die Motivation muss sein, das Einende vor das Trennende zu stellen.

Dabei kann uns folgender Leitgedanke helfen: Die Urzelle jeder Gesellschaft ist die Familie 
– unsere  Eltern, Kinder, Lebenspartner, etc. – sozusagen unser persönlicher Mikrokosmos.

Wenn wir es schaffen, in diesem Kreis unsere Kraft zu schöpfen, indem wir gute Zeit mit 
eben diesen Menschen verbringen, die uns am wichtigsten sind, sollte es auch möglich sein, 
Zuversicht und ein positives Lebensgefühl in die Welt hinauszutragen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen friedvolle und gesegnete Weihnachten.
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UMSATZSTEUERLICHE ÄNDERUNGEN BEI 
MONTAGELIEFERUNGEN IN DEUTSCHLAND

Im Falle der Montagelieferung von ausschließlich selbst beige-
brachten Gegenständen ist eine Umsatzsteuer-Registrierung des 
Lieferanten in Deutschland erforderlich.  

Eine Lieferung, die auch Elemente einer Leistung in sich trägt, 
wird im Umsatzsteuerrecht je nachdem, ob ausschließlich 
selbst beigebrachte oder auch durch den Auftraggeber beige-
stellte Gegenstände be- und verarbeitet werden, als Montage-
lieferung bzw. Werklieferung bezeichnet.

In Deutschland war diese Unterscheidung für österreichische 
Lieferanten bisher nicht relevant, weil die steuerlichen Folgen 
immer dieselben waren. Aufgrund eines schon älteren Urteils 
des deutschen Bundesfinanzhofs (BFH) hat die deutsche Finanz 
nun eine Information veröffentlicht, die für österreichische Lie-
feranten im Falle des Vorliegens von Montagelieferungen zu ei-
ner Umsatzsteuer-Registrierungspflicht in Deutschland führen 
kann.

Montage- und Werklieferung

Bislang wurde in Deutschland in der Praxis nicht zwischen Mon-
tage- und Werklieferung unterschieden. So wurde z. B. auch die 
Lieferung einer Maschine, die beim Kunden aus Einzelteilen er-
richtet wurde, ohne dass der Kunde hierzu selbst Gegenstände 
beistellte, als Werklieferung eingeordnet. Die Tatsache, dass 
tatsächlich eigentlich eine Montagelieferung vorlag, war bis-
lang bedeutungslos. Eine umsatzsteuerliche Registrierung des 
ausländischen Lieferanten war bis dato nicht erforderlich.

Auf Basis der Aussagen des BFH wurde klargestellt, dass das 
wesentliche Merkmal einer Werklieferung die zur Verfügung-
stellung von Material durch den Auftraggeber ist. 

Die Be- oder Verarbeitung ausschließlich durch den Lieferanten 
beigestellter Gegenstände ist somit keine Werklieferung sondern 
eine Montagelieferung. In beiden Fällen (Werklieferung / Monta-
gelieferung) besteht Umsatzsteuerpflicht in Deutschland, zum 
Übergang der Steuerschuld (Reverse Charge) auf den deutschen 
Auftraggeber kommt es allerdings nur bei Werklieferungen.

Diesfalls kommt das Reverse-Charge System zur Anwendung, 
wonach der Übergang der Steuerschuld auf den Leistungs-
empfänger erfolgt und eine sogenannte Nettorechnung samt 
Hinweis ausgestellt wird. Im Falle von Montagelieferungen ist 
zukünftig hingegen eine Umsatzsteuerregistrierung des Liefe-
ranten in Deutschland erforderlich.

Es kommt zu keinem Übergang der Steuerpflicht auf den Leis-
tungsempfänger. Die Rechnungen sind mit deutscher Umsatz-
steuer auszustellen und die deutsche Umsatzsteuer ist durch 
den Leistungserbringer abzuführen.

>  Tipp:

In Zukunft ist bei Lieferungen nach Deutschland, die mit Be- 
und Verarbeitungen verbunden sind, genau zu prüfen, ob 
eine Werk- oder eine Montagelieferung vorliegt – und das 
nicht erst bei der Rechnungslegung.  

DIE ECKPUNKTE DER GEPLANTEN
STEUERREFORM 2022

Das Finanzministerium hat einen Überblick über die geplante 
Steuerreform veröffentlicht. Die weitere Gesetzwerdung und das 
Inkrafttreten bleiben abzuwarten.

Entlastung von Arbeit und Pension

•  Senkung der Lohn- und Einkommensteuer der 2. Tarifstufe 
von 35 % auf 30 % ab 1.7.2022 und der 3. Tarifstufe von 42 % 
auf 40 % ab 1.7.2023 . 

•  Senkung der Krankenversicherungsbeiträge um bis zu 1,7 
Prozentpunkte ab 1.7.2022 bei Arbeitnehmern und Selb-
ständigen bis zu einem monatlichen Bruttobezug von
EUR 2.500,00 bzw. bei Pensionisten bis zu einem monat-
lichen Bruttobezug von EUR 2.200,00. 

•  Ab 1.1.2022 können Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer 
zusätzlich zum Lohn bzw. Gehalt eine Erfolgsbeteiligung 
(Mitarbeitererfolgsbeteiligung) von bis zu EUR 3.000,00 im 
Jahr steuerfrei auszahlen. 

•  Der Familienbonus Plus wird schrittweise bis 2023 von
EUR 1.500,00 auf EUR 2.000,00 pro Kind (bis zum 18. Ge-
burtstag) und Jahr angehoben. 

Entlastung der Wirtschaft

•  Die Körperschaftsteuer wird stufenweise gesenkt
(2023: 24 %; 2024: 23 %). 

•  Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung „geringwertiger 
Wirtschaftsgüter“ (GWG) wird ab 1.1.2023 von EUR 800,00 
auf EUR 1.000,00 angehoben. 

•  Der Grundfreibetrag (investitionsunabhängiger Teil des 
Gewinnfreibetrags) wird von 13 % auf 15 % erhöht.

Kompensation der CO2-Bepreisung

•  Für Unternehmen, die Kraft- und Heizstoffe in Verkehr brin-
gen, wird eine sogenannte CO2-Bepreisung stufenweise
normiert werden. Anstatt den Endverbrauchern (zum 
Beispiel Autofahrer) sollen die Hersteller mit der Abgabe 
belastet werden.

•  Zur Abfederung der CO2-Bepreisung wird für Haushalte 
ein regional gestaffelter Klimabonus eingeführt. In urbanen 
Zentren mit bester Verkehrsinfrastruktur soll der Bonus 
EUR 100,00 betragen. In ländlichen Gemeinden EUR 200,00. 

•  Für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen und den Um-
stieg auf erneuerbare Energie sollen insgesamt EUR 500 Mio. 
zur Verfügung gestellt werden. 

Kryptowährungen

Kryptowährungen haben eine faktische Nähe zu Kapitalver-
mögen entwickelt. Um rechtliche Klarheit zu schaffen, soll im 
nationalen Recht eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zur 
steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen erfolgen. Die 
Bestimmung soll in die bestehende Systematik der Besteue-
rung von Kapitalvermögen eingebettet werden.

>  Hinweis:

Über die schlussendlichen Auswirkungen der Steuerreform 
2022 werden wir Sie in den nächsten Ausgaben informieren.
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STRAFFREIHEIT BEI FEHLERHAFTEN
COVID-19-FÖRDERANTRÄGEN  

Wenn ein Unternehmer bei der COVID-19 Finanzierungsagentur 
des Bundes GmbH (COFAG) einen Zuschuss erhalten hat, ihm 
dieser jedoch nicht oder nicht in voller Höhe zusteht (weil er 
etwa nicht antragsberechtigt war oder eine Korrektur hinsicht-
lich der Höhe des erhaltenen Zuschusses notwendig ist), besteht 
die Möglichkeit, den Zuschuss gänzlich oder teilweise zurück-
zuzahlen.

Mit der Korrekturmeldung wird die Rückzahlung an die COFAG 
offengelegt und der Unternehmer erhält eine Bestätigung der 
Rückzahlung von der COFAG.

Voraussetzungen, die bei einer Korrekturmeldung 
erfüllt sein müssen:

•  Vollständiger Antrag von finanziellen Maßnahmen der Bun-
desregierung (d. h. Lockdown-Umsatzersatz, Lockdown-
Umsatzersatz II, Ausfallsbonus, Verlustersatz, Fixkostenzu-
schuss I sowie Fixkostenzuschuss 800.000), die durch die 
COFAG bereits zur Gänze ausbezahlt wurde/n, d. h. alle Tran-
chen des jeweiligen Zuschusses wurden bereits eingebracht 
und ausbezahlt.

•  Fehlende oder Wegfall der Antragsberechtigung (dann 
Rückzahlung zu 100 %) bzw. Änderungen der Vorausset-
zungen, wodurch eine Korrektur hinsichtlich der Höhe des 
erhaltenen Zuschusses notwendig ist (dann Teilrückzah-
lung).

•  Der Korrekturbetrag muss vor Einbringen der Korrekturmel-
dung zurückbezahlt werden: 

–  Absender: Antragsteller bzw. Steuerberater/Wirtschafts-
prüfer 

–  Empfänger: COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes 
GmbH (COFAG) 

–  Empfängerkonto: der Korrekturbetrag ist unbedingt von 
bzw. auf dasselbe Konto zu überweisen, welches beim 
Zuschuss verwendet wurde. 

–  Verwendungszweck: Um eine eindeutige und rasche 
Zuordnung sicherzustellen, ist jener Verwendungszweck 
anzugeben, welcher für die Überweisung auf das Konto 
verwendet wurde. Sollte dieser nicht verfügbar sein,
ist unter Verwendungszweck das entsprechende Zu- 
schussprodukt sowie die Steuernummer anzugeben
(z. B.: „Fixkostenzuschuss_800_123456789“). 

•  Anschließend kann mit dem Einbringen einer Korrektur-
meldung die Rückzahlung an die COFAG offengelegt werden. 
Diese bestätigt die Rückzahlung. 

•  Für jede Zuschussart muss eine eigene Korrekturmeldung 
erfolgen. Beim Ausfallsbonus muss für jedes in Anspruch 
genommene Monat eine eigene Korrekturmeldung erfol-
gen. 

Wichtig ist, dass der fragliche „Korrekturbetrag“ ( je nach Sach-
verhalt gänzliche oder teilweise Rückerstattung) jedenfalls vor 
der „Korrekturmeldung“ zurückbezahlt worden sein muss!

Sollte ein Förderantrag nicht nur aufgrund eines Irrtums oder 
eines Fehlers korrekturbedürftig sein, sondern weil strafrecht-
lich relevante Malversationen (z. B. Betrug) begangen wurden, 
so bringt die Rückzahlung eines zuviel erhaltenen Förderbe-
trags unter bestimmten Voraussetzungen auch Straffreiheit.

>  Fazit:

Damit die Rückzahlung einer überhöhten Förderung nicht 
nur zivilrechtlich, sondern unter Umständen auch strafrecht-
lich wirkt, sind nicht nur formelle Vorgaben zu beachten, 
sondern auch, dass die nicht zustehenden Förderbeträge zur 
Gänze zurückbezahlt werden.

ABRISS EINES GEKAUFTEN GEBÄUDES

Wenn ein Unternehmer oder Vermieter eine Liegenschaft er-
wirbt, auf der bereits ein Gebäude steht, so stellt sich oftmals die 
Frage, ob Abbruchkosten und der Wert des Gebäudes sofort als 
Aufwand abgeschrieben werden können oder aktiviert werden 
müssen.

Bei der Beurteilung, ob allfällige Kosten als sofortige Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten anzusehen sind, ist ausschlag-
gebend, ob das miterworbene Gebäude abbruchreif oder noch 
nutzbar ist:

•  Wird ein Grundstück mit einem abbruchreifen Gebäude 
erworben, gehören die Abbruchkosten zu den Anschaf-
fungskosten des Grundstückes. Abbruchreif ist ein Gebäude, 
wenn es aus objektiven wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen nicht sinnvoll saniert werden kann. 

•  Erfolgt der Abbruch eines noch verwendbaren Gebäudes 
(wobei es unbeachtlich ist, ob das Gebäude in Abbruchab-
sicht erworben wurde oder nicht, oder ob der Abbruch in 
der Absicht einer Neuerrichtung eines Gebäudes oder zur 
Herstellung eines unbebauten Grundstückes dient), dann 
sind Abbruchkosten und Restbuchwert sofort (im Kalender-
jahr des Beginns der Abbrucharbeiten) als Werbungskosten 
abzugsfähig. 

Wird ein baufälliges Gebäude, das nicht neu erworben wurde, 
sondern schon lange zum Betriebsvermögen gehört, abgeris-
sen, so hängt nach der aktuellen Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes das Schicksal der Abbruchkosten davon ab, 
zu welchem Zweck abgebrochen wird:

•  Bei Errichtung eines neuen Gebäudes, das auch in Zukunft 
der Einkünfteerzielung (betriebliche Einkünfte oder Vermie-
tung und Verpachtung) dienen soll, sind die Abbruchkosten 
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten. 

•  Bei Abbruch zwecks privater Nutzung des (bebauten) 
Grundstücks steht mangels künftiger Einnahmen ein 
Abzug nicht zu. Bei Abbruch zwecks Veräußerung eines 
unbebauten Grundstücks steht der Abzug insoweit zu, als 
die Veräußerung der Einkommensteuer unterliegt.

>  Fazit:

Beim Erwerb von Liegenschaften sind viele steuerliche The-
men zu beachten, die eine umfangreiche Beratung erforder-
lich machen. Wir unterstützen Sie dabei gerne!

Im Wandel der Zeit gut beraten.



ABZUGSVERBOT VON WERBUNGSKOSTEN 
FÜR EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN

In einer aktuellen Entscheidung beantwortete der Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH) die Frage, ob bei Ausübung der Regelbesteu-
erungsoption auch Werbungskosten abgezogen werden können.

Die meisten Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 
einem besonderen Steuersatz (27,5 %, für Geld- und Sparein-
lagen 25 %) und werden nicht wie das übrige Einkommen mit 
dem Stufentarif besteuert. Es ist jedoch möglich, in die Tarif-
besteuerung zu optieren.

Der VwGH musste sich mit der Frage auseinandersetzen, ob 
im Falle der Option zur Regelbesteuerung im Zusammenhang 
mit Einkünften aus Kapitalvermögen der Abzug von Wer-
bungskosten zulässig ist. 

Die Option zur Regelbesteuerung bedeutet, dass man die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen auf Antrag in die tarifliche Ver-
anlagung der anderen Einkünfte mit einbeziehen kann. Dies 
ist vorteilhaft, wenn die Besteuerung nach dem Stufentarif 
aufgrund der geringen Höhe der anderen Einkünfte zu einer 
niedrigeren Gesamtsteuerbelastung führt. 

Betreffend die Abzugsmöglichkeit von Werbungskosten im 
Zusammenhang mit der ausgeübten Option hat der VwGH 
unmissverständlich festgestellt, dass aufgrund des klaren 
Gesetzeswortlautes ein Abzug von Werbungskosten selbst 
bei Optionsausübung nicht möglich ist.

>  Hinweis:

Privatdarlehen und Einkünfte aus der Beteiligung an einem 
Unternehmer als echter stiller Gesellschafter unterliegen 
immer der Besteuerung nach dem Stufentarif. Derartige 
Einkünfte sind vom Abzugsverbot für Werbungskosten da-
her nicht erfasst.

Danke für die gute Zusammenarbeit
Danke für Ihr Vertrauen

Danke für Ihre Treue

Gerne möchten wir Sie auch im kommenden Jahr
wieder zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beraten.

Das ECA-Team wünscht Ihnen und Ihren Lieben
ein erfülltes und gesundes neues Jahr 2022.
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Die Steuerberater GKS Steuerberatung GmbH & Co KG
St. Veiter Straße 34/3 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Austria 
Tel. +43 (0)463 511266 | Fax DW 8 | office@die-steuerberater.at

> www.die-steuerberater.at

Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.


